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Kantonale Kulturförderungsverordnung (KKFV) 

Liste der Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung in der Teilregion Thun 

Antrag um Neueröffnung der Konsultation und Aufnahme der Cafe Bar Mokka 

Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 

Der Thuner Gemeinderat wurde anlässlich der Konsultation durch den Gemeindeverband Kultur- 

förderung Region Thun im letzten Jahr aufgefordert, sich zur aktuellen Liste der Kantonalen Kul- 

turförderungsverordnung (KKFV) zu äussern und dem Verband allfällige Änderungsanträge für die 

Leistungsperiode 2025 bis 2028 mitzuteilen. Dies erfolgte mit dem Brief des Gemeinderates vom 

23. November 2022, in dem er vorschlug, die Bachwochen Thun neu in die Liste der KKFV aufzu- 

nehmen und keine der bisher tripartit finanzierten Institutionen von der Liste zu streichen. Mit 

seinem Schreiben vom 5. Juli 2023 bestätigte der Thuner Gemeinderat auch gegenüber der Bil- 

dungs- und Kulturdirektion des Kanton Bern die Neuaufnahme der Bachwochen Thun in die Liste 

der KKFV. 

Aufgrund der für den Gemeinderat unerwarteten Rückweisung des Kredits an den Betrieb der 

Cafe Bar Mokka 2024 bis 2027 durch den Thuner Stadtrat am 6. Juli 2023 steht der Gemeinderat 

vor einer neuen Situation. Die Reaktionen in der Öffentlichkeit auf diesen Beschluss des Stadtra- 

tes sowie die kürzlich erfolgte Preisverleihung durch die Burgergemeinde Bern haben dem Ge- 

meinderat die überregionale Bedeutung des Mokkas noch einmal vor Augen geführt. Der Gemein- 

derat hat sich deshalb erneut mit der Finanzierung dieser Institution befasst und entschieden, den 

Vertrag mit dem Verein Mokka vorerst um ein Jahr bis 31. Dezember 2024 zu verlängern. Die zu 

erbringenden Leistungen bleiben im nächsten Jahr unverändert, und die Institution wird wie bis- 

her mit 188'000 Franken unterstützt!. Zugleich erfolgten im Gemeinderat Überlegungen zu einer 

tripartiten Finanzierung dieser Kulturinstitution mit überregionaler Ausstrahlung. 

Dem Gemeinderat sind der Prozess und die Termine für die Erarbeitung der Leistungsverträge für 

die Jahre 2025 bis 2028 bekannt. Er hat auch Kenntnis davon, dass das Amt für Kultur die Cafe Bar 

Mokka 2023 mit einem Programmbeitrag von 30'000 Franken unterstützt. Dennoch bitten wir Sie 

  

! Die Stadt Thun unterstützt die Institution mit jährlich 180'000 Franken inkl. MWST. Zusätzlich erhält der Betrieb von 

der Offenen Kinder- und Jugendarbeit der Stadt 40'000 Franken pro Jahr (lastenausgleichsberechtigt; Selbstbehalt der 

Stadt Thun 8'000 Franken). 
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aufgrund der neuen Situation, die noch einzureichenden Unterlagen der Cafe Bar Mokka zu prü- 

fen und anschliessend die Konsultation betreffend der Liste der KKFV neu zu eröffnen. 

Wir danken Ihnen, sehr geehrte Frau Regierungsrätin, für die wohlwollende Prüfung unseres An- 

trages. 

Freufdliche Grüsse 

   
Füf den Gemeinderat der Stadt Thun 
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Raphael Lanz Bruno Huwyler Müller 

Stadtpräsident Stadtschreiber 

Zur Kenntnis an 

Martin Lüthi, Präsident Gemeindeverband Kulturförderung Region Thun, 2022 @gartentor.ch 
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